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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
zum Antrag des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und Forschung gemäß § 6 Ab-
satz 2 Hochschulgesetz (Vorlage 16/2594) 
 
 
 
Planungssicherheit für unsere Hochschulen 
 
 
 
I. Der Landtag stellt fest: 
 
Verlässliche und planbare finanzielle Rahmenbedingungen sind zentrale Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche Hochschullandschaft. Das ist seit vielen Jahren und über Fraktionsgren-
zen hinweg Konsens der Landespolitik in Nordrhein-Westfalen. Finanzielle Planungssicher-
heit ist eine wichtige Grundlage für den Erfolg unserer Hochschulen in Forschung und Lehre. 
 
Um diese Planungssicherheit zu gewährleisten und die besondere Bedeutung der Hochschu-
len für unser Bundesland zu unterstreichen, wurde in der 12. Legislaturperiode der Quali-
tätspakt beschlossen, an den der Zukunftspakt zwischen Land und Hochschulen in der 14. 
Legislaturperiode anknüpfte. Aktuell garantiert die in der 15. Legislaturperiode geschlossene 
Hochschulvereinbarung die verlässliche Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Hochschulen 
in Nordrhein-Westfalen. 
 
 
II. Der Landtag beschließt: 
 

 Der Landtag stellt fest, dass Qualitätspakt, Zukunftspakt und Hochschulvereinbarung 
sich als Garanten für eine verlässliche Hochschulfinanzierung bewährt haben. 
 

 Der Landtag fordert die Landesregierung auf, diesen bewährten Weg fortzusetzen 
und die Ende des Jahres 2015 auslaufende Hochschulvereinbarung um ein weiteres 
Jahr bis zum Ende des Jahres 2016 zu verlängern. 
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 Der Landtag fordert die Landesregierung und die Hochschulen auf, nach den Best-
immungen des Hochschulzukunftsgesetzes auf Basis der vom Landtag beschlosse-
nen Planungsgrundsätze einen Landeshochschulentwicklungsplan zu erarbeiten und 
dem Landtag zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 

 Der Landtag fordert die Landesregierung auf, parallel zur Erarbeitung des Landes-
hochschulentwicklungsplans die Verhandlungen zu einer neuen Hochschulvereinba-
rung aufzunehmen. Diese soll die finanzielle Planungssicherheit unserer Hochschu-
len nahtlos gewährleisten und an die Laufzeit und die Anforderungen des Landes-
hochschulentwicklungsplans gekoppelt werden. Sie soll daher zeitgleich mit dem 
Landeshochschulentwicklungsplan in Kraft treten und umgesetzt werden. 
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